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Nachfragen zum Familiennachzug und zur Rolle der Bundesministerin 
des Auswärtigen in Bezug auf eine Verschärfung der Visumspraxis 
des Auswärtigen Amts

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Im Jahr 2023 erhielten 130 799 Personen Visa im Rahmen des Familiennach-
zugs nach Deutschland. 23 700 von ihnen waren Familienangehörige von 
Menschen mit einem Schutzstatus (vgl. Bundestagsdrucksache 20/12922). Das 
entspricht 18 Prozent aller erteilten Nachzugsvisa im Jahr 2023.

Dabei ist der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten mit 1 000 Visa 
pro Monat kontingentiert. 2023 wurde dieses Kontingent erstmals vollständig 
ausgeschöpft. Durch das Zusammenspiel eines großen Nachzugsbedarfs und 
der Kontingentierung ergeben sich laut Bundesregierung lange Wartezeiten 
(vgl. Antwort zu Frage 21 auf Bundestagsdrucksache 20/12922).

Bezüglich der Angaben zu Registrierungen auf den Wartelisten für die Vi-
sumsbeantragung erläuterte die Bundesregierung zuletzt, dass „die Zahl der 
Registrierungen zu einem bestimmten Stichtag […] statistisch nicht erfasst 
[wird]. Es erfolgt keine statistische Auswertung der Registrierungen aller de-
zentralen Termin-Wartelisten der Auslandsvertretungen“ (ebd., Antwort zu 
Frage 2). Angaben differenziert nach dem Alter der Referenzpersonen wären 
darüber hinaus nicht möglich, weil „die Frage angesichts der Datenlage nicht 
mit zumutbarem Aufwand beantwortet werden [kann], da alle Registrierungen 
händisch nach dem Alter der Referenzperson durchgesehen werden müssten. 
Bei der Vielzahl an Registrierungen ist eine händische Auswahl unverhältnis-
mäßig“ (Antwort zu Frage 10 auf Bundestagsdrucksache 20/14598). Hingegen 
finden sich in diversen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin 
detaillierte Ausführungen zu den Wartelisten und ihrer konkreten Zusammen-
setzung unter Berufung auf Angaben des Auswärtigen Amts. Zur Situation in 
Beirut heißt es etwa: „Zurzeit befänden sich 85 874 Personen, die einen An-
trag auf Familiennachzug zu einem subsidiärer Schutzberechtigten beantragt 
hätten, auf der bei der Auslandsvertretung in Beirut geführten Warteliste für 
einen Termin zur Antragstellung“ (Beschlüsse VG 32 L 206/24 vom 27. Au-
gust 2024 und VG 11 L 619/24 V vom 10. September 2024). In denselben 
Entscheidungen finden sich auch Informationen zum Alter der Referenzperso-
nen: „Auf dieser Liste befänden sich 10 208 Fälle, bei denen Minderjährige 
betroffen seien, und hierunter wiederum 1 392 Fälle, bei denen die Referenz-
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person oder ein Antragsteller zwischen September 2024 und April 2025 voll-
jährig würden.“ Ähnliche Angaben finden sich auch in einem Beschluss zur 
Botschaft in Amman: „[…] im Vergleich zu den 1 087 Fällen anderer Antrag-
steller auf der Warteliste für einen Vorsprachetermin bei der Auslandsvertre-
tung in Amman, bei denen unter 14 Jahre alte Minderjährige betroffen sind, 
bzw. den 555 Fällen, bei denen die Referenzperson bis Juni 2025 volljährig 
wird […]“ (VG 34 L 404/24 V vom 16. Dezember 2024; Randnummer 26).

Ähnlich verhält es sich bei den Wartezeiten für Termine zur Visumsbeantra-
gung im Rahmen des Familiennachzugs bei den deutschen Auslandsvertretun-
gen. In parlamentarischen Anfragen spricht die Bundesregierung regelmäßig 
von Wartezeiten „über 52 Wochen“, selbst auf explizite Nachfrage werden 
keine konkreteren Angaben zu Wartezeiten von über einem Jahr gemacht (vgl. 
z. B. Antwort zu Frage 6 auf Bundestagsdrucksache 19/30793 oder Antwort 
zu Frage 18b auf Bundestagsdrucksache 20/14598). Begründet wurde dies da-
mit, dass es sich „bei Angaben zu Wartezeiten […] um rein rechnerische Mo-
mentaufnahmen handelt, die in Abhängigkeit von aktueller Visumnachfrage 
und verfügbaren Bearbeitungskapazitäten stark schwanken. Wartezeiten von 
über 52 Wochen werden daher pauschal mit ‚über ein Jahr‘ angegeben, da sich 
in einem solch langen Zeitraum sowohl die Bearbeitungskapazitäten einer Vi-
sastelle als auch die Terminnachfrage deutlich verändern können“ (Antwort zu 
Frage 7 auf Bundestagsdrucksache 19/30793). Darüber hinaus würden „Dop-
pel-, Fehl- und nicht stornierte Registrierungen […] [die Angaben] in höherem 
Maße […] verfälschen“ (Antwort des Auswärtigen Amts vom 10. Februar 
2025 auf eine Nachfrage zu den Antworten auf die Fragen 19 und 20 auf Bun-
destagsdrucksache 20/14598). Zugleich lässt sich aus diversen Entscheidun-
gen des Verwaltungsgerichts Berlin allerdings entnehmen, dass das Auswärti-
ge Amt gegenüber dem Gericht konkrete Angaben zu dieser Frage gemacht 
hat. So lag die durchschnittliche Wartezeit für einen Termin in der Auslands-
vertretung in Beirut im August 2024 laut Gerichtsbeschlüssen bei 22 Monaten 
(vgl. VG 32 L 206/24 und VG 11 L 619/24 V). Die Bundesregierung erläuter-
te hierzu auf Nachfrage, dass „in den erwähnten Gerichtsverfahren […] Aus-
kunft aufgrund einer expliziten Nachfrage durch das Gericht erteilt [wurde]. 
Dabei handelte es sich um einen Durchschnittswert für den betreffenden Mo-
nat“ (vgl. Antwort des Auswärtigen Amts vom 10. Februar 2025 auf die 
Nachfrage zu den Fragen 19 und 20 auf Bundestagsdrucksache 20/14598). 
Obwohl in derselben Nachfrage um eine Bekanntgabe dieser Zahlen unter Be-
zugnahme auf einen spezifischen Monat gebeten wurde, erfolgte dies nicht.

Trotz einer entsprechenden Bitte wollte das Auswärtige Amt (vgl. Antwort-
schreiben vom 10. Februar 2025) seine Antworten auf zahlreiche Nachfragen 
zur Bundestagsdrucksache 20/14598 nicht als Bundestagsdrucksache ver-
öffentlichen lassen – das sei bei formlosen Nachfragen nicht üblich.

Auch aus diesem Grund sind aus Sicht der Fragestellenden Nachfragen in 
Form einer erneuten Kleinen Anfrage erforderlich, um folgenden Vorgang öf-
fentlich zu machen: Die Abgeordnete Clara Bünger hatte im November 2024 
zu einer geänderten Praxis des Auswärtigen Amts bei der Vergabe von Son-
derterminen zur Erteilung von Visa an Familienangehörige (vor allem Eltern) 
von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten mit einem subsidiären Schutz-
status eine Schriftliche Frage eingereicht (vgl. Antwort zu Frage 31 auf Bun-
destagsdrucksache 20/13973). Während das Auswärtige Amt in solchen Fällen 
über Jahre hinweg Sondertermine erteilt hatte, wenn die Jugendlichen kurz vor 
ihrem 18. Geburtstag standen, weil sie ansonsten mit der Volljährigkeit ihr 
Recht auf Familiennachzug unwiderruflich dauerhaft verlieren, beendete das 
Amt diese Praxis ohne jede Vorankündigung – mit dem Ergebnis, dass unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus ein Nach-
zug ihrer Eltern kaum noch möglich ist, wenn sie bei ihrer Ankunft in 
Deutschland über 16 Jahre alt sind, weil die Asylverfahren und Wartezeiten im 
Visumverfahren so lang sind, dass der Nachzug in vielen Fällen nicht mehr bis 
zum 18. Geburtstag realisiert werden kann.

Auf die Schriftliche Frage 31 der Abgeordneten Clara Bünger auf Bundestags-
drucksache 20/13973, ob der Bundesministerin des Auswärtigen Annalena 
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Baerbock diese Änderung einer langjährig geübten Praxis bekannt sei, und 
wenn ja, wie diese Verschärfung mit der Koalitionsvereinbarung zur Verbesse-
rung entsprechender Nachzugsrechte vereinbar sei, wenn nein, wie sie auf 
diese mit ihr nicht abgesprochene Verschärfung reagiere, ging die Bundes-
regierung in ihrer Antwort mit keinem Wort ein. Die Praxisänderung wurde 
inhaltlich damit gerechtfertigt, dass dies erforderlich sei, um vor allem den 
Nachzug von unter 14-jährigen Kindern zu ermöglichen. Wegen der fehlenden 
Antwort auf die zentrale Fragestellung legte die Abgeordnete Clara Bünger 
am 27. November 2024 eine informelle Beschwerde ein, am 5. Dezember 
2024 erfolgte daraufhin eine Nachbeantwortung durch das Auswärtige Amt, 
die jedoch erneut keine Ausführungen zur angefragten Kenntnis und Rolle der 
Außenministerin enthielt. Auf eine erneute Beschwerde der Abgeordneten teilt 
das Auswärtige Amt am 18. Dezember 2024 dann mit, dass die geänderte Pra-
xis auf eine Weisung des Auswärtigen Amts vom 6. November 2024 zurück-
zuführen sei, „eine Unterrichtung der Bundesministerin des Auswärtigen ge-
schah nicht“, hieß es. Weil damit die Frage, wie die Außenministerin auf die 
mit ihr nicht abgesprochene Änderung reagiert habe, immer noch nicht beant-
wortet war, legte die Abgeordnete noch am selben Tag eine dritte Beschwerde 
ein. Am 20. Dezember 2024 kam daraufhin die Antwort: „Die Bundesministe-
rin des Auswärtigen hat den Vorgang zur Kenntnis genommen“.

In ihrer Antwort vom 13. Januar 2025 auf Bundestagsdrucksache 20/14598 zu 
ganz ähnlichen Fragen zur Rolle der Bundesaußenministerin bei der geänder-
ten Praxis des Auswärtigen Amts (a. a. O., Fragen 26a bis 26d) verwies die 
Bundesregierung auf ihre Antwort auf die Schriftliche Frage 31 der Abgeord-
neten Clara Bünger auf Bundestagsdrucksache 20/13973. Nach Auffassung 
der Fragestellenden war dies schon deshalb unzureichend, weil die dort nach-
lesbare ursprüngliche Antwort gerade keine Antworten auf die gestellten Fra-
gen zur Rolle der Außenministerin enthält (siehe oben). Auf die erneute Nach-
frage hierzu erklärte das Auswärtige Amt am 10. Februar 2025: „Die Bundes-
ministerin hat von der veränderten Weisungslage Kenntnis, die die aktuelle 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Berlin sowie des Oberverwaltungs-
gerichts Berlin nachvollzieht. Die Bundesministerin nimmt keine Bewertung 
gerichtlicher Entscheidungen vor“. Diese Antwort ist nach Auffassung der 
Fragestellenden bemerkenswert, denn die veränderte Weisungslage war kein 
„Nachvollzug“ der genannten Rechtsprechung, sondern die Gerichte haben es 
abgelehnt, in einstweiligen Rechtsschutzverfahren trotz der veränderten Wei-
sungslage das Auswärtige Amt zur Erteilung von Sonderterminen zu ver-
pflichten. Das heißt, die geänderte Praxis war keine Reaktion auf Vorgaben 
der Rechtsprechung und das Auswärtige Amt könnte nach Auffassung der 
Fragestellenden jederzeit zur alten Praxis, die über Jahre hinweg ohne gericht-
liche Beanstandung blieb, zurückkehren. Das aber will die Bundesministerin 
des Auswärtigen nach Auffassung der Fragestellenden offenbar nicht, wenn 
sie sich auf eine „Kenntnisnahme“ der mit ihr nicht abgesprochenen Wei-
sungsänderung beschränkt, was zur Folge hat, dass viele unbegleitete minder-
jährige Kinder mit Schutzstatus infolge der langsamen Bearbeitung ihrer Asyl- 
und Visumanträge dauerhaft von ihren Eltern getrennt werden, obwohl sie ei-
gentlich ein Recht auf Familiennachzug gehabt hätten.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung fühlt sich dem in Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes 
und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention verbürgten Schutz 
der Familie besonders verpflichtet. Ausfluss dessen ist die Möglichkeit des Fa-
miliennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten in § 36a des Aufenthaltsgeset-
zes (AufenthG). Der Gesetzgeber hat gemäß § 36a Absatz 2 Satz 2 AufenthG 
entschieden, den Familiennachzug auf monatlich maximal 1 000 Visa zu kon-
tingentieren. Diesem Kontingent stehen eine um ein Vielfaches übersteigende 
Zahl an Registrierungen gegenüber. Im Rahmen dieses Zielkonflikts können 
denjenigen Personen Sondertermine als Ausnahme von der grundsätzlich ein-
zuhaltenden chronologischen Reihenfolge abhängig vom Registrierungsdatum 
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ermöglicht werden, bei denen eine besondere humanitäre oder medizinische 
Notlage vorliegt. Berücksichtigt werden dabei die in § 36a Absatz 2 Satz 1 
AufenthG normierten humanitären Gründe, das Kindeswohl sowie Härtefälle 
aus anderen Gründen.

 1. Wie viele Personen befanden sich Ende Januar 2025 auf der zentralen 
Warteliste für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten?

Die zentrale Warteliste für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtig-
ten sowie die dezentralen Wartelisten für den Familiennachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten der deutschen Auslandsvertretungen befinden sich durch 
regelmäßige Umbuchungen und Neuregistrierungen im ständigen Fluss.
Mit Stand 19. Februar 2025 befanden sich 2 779 Personen auf der zentralen 
Warteliste. Diese Zahl kann auch Mehrfachregistrierungen durch dieselbe Per-
son beinhalten.

a) Wie viele Angehörige einer Referenzperson mit subsidiärem Schutz, 
deren 18. Geburtstag in den nächsten sechs Monaten liegt, waren da-
runter?

Unter den vorgenannt registrierten Personen befanden sich 13 Angehörige einer 
Referenzperson mit subsidiärem Schutz, deren 18. Geburtstag in den nächsten 
sechs Monaten liegt.

b) Wie viele Angehörige einer Referenzperson mit subsidiärem Schutz, 
deren 14. Geburtstag in den nächsten sechs Monaten liegt, waren da-
runter?

Unter den vorgenannt registrierten Personen befanden sich 21 Angehörige einer 
Referenzperson mit subsidiärem Schutz, deren 14. Geburtstag in den nächsten 
sechs Monaten liegt.

c) Wie viele subsidiär schutzberechtigte Referenzpersonen waren jeweils 
betroffen (bitte nach Alter und Herkunftsländern differenzieren)?

Die Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

Referenzpersonen, deren 18. Geburtstag in den nächsten sechs Monaten liegt (Stand: 19.02.2025)
Alter der Referenzperson in Jahren Herkunftsland Anzahl Referenzpersonen

17 Syrien 1
19 Syrien 1
20 Syrien 1
22 Syrien 2
23 Syrien 2
38 Syrien 1
45 Syrien 1
47 Syrien 1
58 Syrien 1
61 Syrien 1
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Referenzpersonen, deren 14. Geburtstag in den nächsten sechs Monaten liegt (Stand: 19.02.2025)
Alter der Referenzperson in Jahren Herkunftsland Anzahl Referenzpersonen

15 Syrien 1
16 Syrien 2
17 Syrien 1
18 Somalia 1
18 Syrien 1
31 Syrien 1
33 Somalia 1
40 Syrien 1
41 Syrien 1
44 Syrien 2
45 Syrien 1
47 Syrien 1
50 Syrien 1
51 Sudan 1
53 Syrien 1
60 Syrien 1

d) Wie viele Personen befinden sich aktuell auf den dezentralen Wartelis-
ten für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten der deut-
schen Auslandsvertretungen (bitte nach den 15 wichtigsten Visastellen 
differenziert angeben; hilfsweise kann der Monat Januar 2025 als Re-
ferenzmonat herangezogen werden; in jedem Fall wird eine Beantwor-
tung, wie sie auch gegenüber den Gerichten [siehe Vorbemerkung der 
Fragesteller] erfolgt ist, erbeten)?

Die Angaben zu den 15 wichtigsten Visastellen nach Zahl der registrierten Per-
sonen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (Stand: 19. Fe-
bruar 2025). Mehrfachregistrierungen durch dieselbe Person können nicht aus-
geschlossen werden:

Visastelle Registrierungen
Beirut 87 888
Erbil 74 002
Istanbul 73 404
Amman 62 049
Kairo 50 616
Riad 20 691
Teheran 3 826
Nairobi 1 619
Dubai 1 441
Maskat 983
Addis Abeba 713
Khartum 604
Rabat 400
Kampala 342
New Delhi 298
Gesamt in allen dezentralen Wartelisten 383 150
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e) Wie viele Angehörige einer Referenzperson mit subsidiärem Schutz, 
deren 18. Geburtstag in den nächsten sechs Monaten liegt, sind darun-
ter?

f) Wie viele Angehörige einer Referenzperson mit subsidiärem Schutz, 
deren 14. Geburtstag in den nächsten sechs Monaten liegt, sind darun-
ter?

g) Wie viele subsidiär schutzberechtigte Referenzpersonen sind jeweils 
betroffen (bitte nach Alter und Herkunftsländern differenzieren)?

Die Fragen 1e bis 1g werden gemeinsam beantwortet.
Die Zahlen im Sinne der Fragestellung werden statistisch nicht erfasst und 
müssten händisch ausgewertet werden. Die Bundesregierung weist darauf hin, 
dass mit Blick auf die in der Antwort zu Frage 1d genannten Zahlen eine händi-
sche Auswertung nicht mit zumutbarem Aufwand geleistet werden könnte, da 
ansonsten 383 150 Datensätze geprüft werden müssten (im Gegensatz zur er-
folgten händischen Auswertung der mit derzeit 2 779 Datensätzen noch hand-
habbaren zentralen Warteliste).
Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung bestätigt, dass 
das parlamentarische Informationsrecht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit 
steht (vgl. BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. November 2017 – 2 BvE 
2/11 –, Rn. 249). Es sind nur alle Informationen mitzuteilen, über die die Bun-
desregierung verfügt oder die sie mit zumutbarem Aufwand in Erfahrung brin-
gen kann.

 2. Wie viele Personen befinden sich aktuell auf anderen Wartelisten der 
deutschen Auslandsvertretungen, um ein Familiennachzugsvisum zu be-
antragen (bitte nach den 15 wichtigsten Visastellen differenziert angeben; 
hilfsweise kann der Monat Januar 2025 als Referenzmonat herangezogen 
werden)?

 4. Wie lange waren die durchschnittlichen Wartezeiten für einen Termin zur 
Beantragung eines Visums für die Familienzusammenführung bei den 
deutschen Auslandsvertretungen bzw. Visastellen im Januar 2025 (bitte 
nach Visastellen und Art der Familienzusammenführung differenzieren; 
auch bei Wartezeiten über einem Jahr bitte nach Wochen differenzieren, 
unabhängig davon, für wie belastbar die Bundesregierung diese Angaben 
einschätzt)?

Die Fragen 2 und 4 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung ge-
langt, dass die Fragen 2 und 4 nicht offen beantwortet werden können. Eine 
Offenlegung der angefragten detaillierten Informationen mit den einzelnen Vi-
sastellen zuordenbaren Registrierungen und Wartezeiten birgt die Gefahr, dass 
Einzelheiten bekannt würden, die unter dem Aspekt der Sicherheit der mit den 
Aufgaben betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den genannten Visa-
stellen besonders schutzbedürftig sind. Zudem würde eine mögliche Kenntnis-
nahme der Informationen durch Unbefugte erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf die internationale Zusammenarbeit haben, was wiederum Nachteile für 
die Interessen der Bundesrepublik Deutschland im bilateralen Verhältnis zu den 
betroffenen Staaten zur Folge haben kann. Diese Informationen werden daher 
gemäß VSA als schützenswerte Informationen „VS-Nur für den Dienstge-
brauch“ eingestuft und dem Deutschen Bundestag separat als Anlage 1 über-
mittelt.*

* Das Auswärtige Amt hat die Antwort als „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt 
und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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 3. Wie viele Personen haben aktuell einen bereits gebuchten Termin zur 
Vorsprache in einer Visastelle zur Beantragung eines Familiennachzugs-
visums (bitte nach regulärem Familiennachzug, Nachzug zu Flüchtlingen 
bzw. Asylberechtigten, Nachzug zu subsidiär Geschützten, Nachzug zu 
sonstigen Familienangehörigen differenzieren; zudem auch nach den 
15 wichtigsten Visastellen differenziert angeben; hilfsweise kann der 
Monat Januar 2025 als Referenzmonat herangezogen werden)?

a) Wie viele Angehörige einer Referenzperson mit subsidiärem Schutz, 
deren 18. Geburtstag in den nächsten sechs Monaten liegt, sind da-
runter?

b) Wie viele Angehörige einer Referenzperson mit subsidiärem Schutz, 
deren 14. Geburtstag in den nächsten sechs Monaten liegt, sind da-
runter?

c) Wie viele subsidiär schutzberechtigte Referenzpersonen sind jeweils 
betroffen (bitte nach Alter und Herkunftsländern differenzieren)?

Die Fragen 3 bis 3c werden gemeinsam beantwortet.
Die erbetenen Informationen werden statistisch nicht erfasst.

 5. Wie ist es nach Auffassung der Bundesregierung zu erklären, dass Ge-
richten gegenüber genauere Angaben zu Wartezeiten auch bei Wartezei-
ten über einem Jahr gemacht werden (siehe Vorbemerkung der Fragestel-
ler), auf explizite parlamentarische Nachfrage entsprechende Angaben 
aber nicht erfolgen (vgl. Frage 18b auf Bundestagsdrucksache 20/14598: 
„[…] (auch bei Wartezeiten über einem Jahr bitte nach Wochen differen-
zieren, unabhängig davon, für wie belastbar die Bundesregierung diese 
Angaben einschätzt)“ und die anschließende Nachfrage vom 20. Januar 
2025: „Hierfür kann für die betroffenen Auslandsvertretungen auf den 
Durchschnittswert des Monats Dezember 2024 zurückgegriffen wer-
den.“)?

 6. Inwiefern unterscheidet sich aus Sicht der Bundesregierung Frage 18b 
auf Bundestagsdrucksache 20/14598 und die zugehörige Nachfrage vom 
20. Januar 2025 von einer „expliziten Nachfrage“ wie sie durch das VG 
Berlin offenbar erfolgt ist (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller; bitte 
möglichst konkret erläutern)?

Die Fragen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung hat auf Nachfrage des Gerichts die durchschnittlichen 
Wartezeiten in der Auslandsvertretung in Beirut fallbezogen angegeben (Stand: 
August 2024). Weitere Angaben erfolgten nicht. Angaben zu den Wartezeiten 
einer konkreten Gruppe von Antragstellenden erfolgen im Einzelfall auf Nach-
frage des Gerichts im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens, sofern entschei-
dungserheblich und soweit feststellbar.

 7. Wie begründet die Bundesregierung, dass gegenüber Gerichten konkrete 
Angaben zu Eintragungen auf den Wartelisten für Familiennachzugsvisa 
gemacht wurden (vgl. Vorbemerkung der Fragesteller), auf konkrete 
Nachfrage in einer parlamentarischen Initiative jedoch auf die Unzumut-
barkeit der entsprechenden Datenerhebung verwiesen wurde (vgl. ebd.; 
bitte möglichst konkret ausführen)?

Die Bundesregierung nimmt zu laufenden Verfahren vor den Verwaltungsge-
richten keine Stellung. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, die in bereits ab-
geschlossenen Gerichtsverhandlungen getätigt wurden, sofern die zugrundelie-
genden Sachverhalte noch Gegenstand laufender Verfahren sind.
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 8. Welche Konstellationen werden unter der Bezeichnung „allgemeiner Fa-
miliennachzug“ in den Anlagen 4 und 5 zur Antwort auf die Kleine An-
frage der Fragesteller auf Bundestagsdrucksache 20/14598 erfasst (bitte 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, für den Elternnachzug erläu-
tern)?

Es werden statistisch nur die Aufenthaltszwecke der Antragstellenden, nicht der 
Referenzpersonen erfasst. Eine Ausnahme bilden Nachzüge zu anerkannten 
Flüchtlingen, Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten. Nachzüge zu 
Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Absatz 4 AufenthG (Re-
settlement-Flüchtlinge) konnten daher nur gemeinsam mit Nachzügen zu Per-
sonen mit anderen Aufenthaltszwecken, die nicht unter § 36 Absätze 1 oder 2 
fallen, statistisch unter dem Begriff „allgemeiner Familiennachzug“ erfasst 
werden.

 9. Wie erklärt die Bundesregierung, dass die Bearbeitungszeit für Asyl-
anträge unbegleiteter Minderjähriger durchschnittlich über der Bearbei-
tungszeit von anderen Asylanträgen liegt (vgl. Angaben Anlage 2 auf 
Bundestagsdrucksache 20/14598), während das Bundesamt für Migration 
und Flüchtling (BAMF) laut Aussage der Bundesregierung (vgl. Vorbe-
merkung der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 20/14598) die 
Anträge von unbegleiteten Minderjährigen vorrangig bearbeitet (bitte 
möglichst konkret erläutern)?

Asylanträge unbegleiteter Minderjähriger werden durch das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (BAMF) vorrangig bearbeitet. Für unbegleitete Min-
derjährige ist ein Vormund zu bestellen, um die notwendige Handlungsfähigkeit 
für die Durchführung des Asylverfahrens sicherzustellen. Bis durch das Gericht 
ein Vormund bestellt worden ist, wird die Handlungsfähigkeit durch das Ju-
gendamt als Notvertreter sichergestellt.
Für die Dauer der Bearbeitung ist daher zu berücksichtigen, dass es Absprachen 
und Schriftwechsel mit den Vormündern der unbegleiteten Minderjährigen und 
gegebenenfalls den zuständigen Jugendämtern bedarf. Das hat direkten Einfluss 
auf die Bearbeitungsdauer, im speziellen die Terminierung der persönlichen 
Anhörung und die notwendige Einbindung der Sonderbeauftragten.
Auch das von Amts wegen zu berücksichtigende Wohl des Kindes kann Ein-
fluss auf die Bearbeitungsdauer des Verfahrens bis zur Entscheidung des 
BAMF haben.

10. Mit wem wurde der Erlass der Weisung des Auswärtigen Amts vom 
6. November 2024 zur Änderung der Erteilungspraxis von Sondertermi-
nen beim Nachzug zu unbegleiteten Minderjährigen mit subsidiärem 
Schutzstatus (siehe Vorbemerkung der Fragesteller) abgestimmt, und auf 
wessen Initiative hin geschah diese Änderung (bitte so genau wie mög-
lich darlegen, gegebenenfalls ohne die Nennung von Namen usw.)?

Die Weisung wurde innerhalb des Auswärtigen Amtes mit allen betroffenen Ar-
beitseinheiten abgestimmt.

11. Wie lautet der konkrete Weisungstext der Weisungsänderung vom 6. No-
vember 2024 (bitte gegebenenfalls zumindest eine genaue Umschreibung 
des Inhalts wiedergeben)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 31 der 
Abgeordneten Clara Bünger auf Bundestagsdrucksache 20/13973 sowie auf die 
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Vorbemerkung und die Antwort der Bundesregierung zu Frage 8 der Kleinen 
Anfrage 20/13997 auf Bundestagsdrucksache 20/14598 verwiesen.

12. Warum sah das Auswärtige Amt den Erlass einer Weisung, welche die 
Vergabe von Sonderterminen an Familienangehörige von fast volljähri-
gen Referenzpersonen im Regelfall nicht mehr vorsieht, für notwendig 
an, obwohl es nach eigenen Angaben keine Beanstandung der bisherigen 
jahrelangen Praxis des Auswärtigen Amts durch die Rechtsprechung gab 
(vgl. Antwort des Auswärtigen Amts vom 10. Februar 2025 auf die 
Nachfrage zu Frage 27 der Kleinen Anfrage auf Bundestagsdrucksache 
20/14598; vgl. auch: www.proasyl.de/news/verzweiflung-jugendliche-ve
rlieren-unverschuldet-das-recht-auf-den-nachzug-ihrer-eltern/) und das 
Auswärtige Amt keine Statistiken über die Vergabe von Sonderterminen 
führt (vgl. Antwort zu Frage 14 auf Bundestagsdrucksache 20/14598), 
folglich also auch keine diesbezügliche Folgenabschätzung treffen kann 
(bitte möglichst konkret ausführen)?

13. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellenden, dass die 
Weisungsänderung vom 6. November 2024 keine Reaktion auf die 
Rechtsprechung war, sondern initiativ im Auswärtigen Amt angegangen 
wurde (wenn nein, bitte begründen), und dass es auch jederzeit möglich 
wäre, zur alten Praxis zurückzukehren (wenn nein, bitte begründen)?

14. Warum heißt es in der Nachbeantwortung durch das Auswärtige Amt 
vom 10. Februar 2025 zu den Fragen 26 bis 26d auf Bundestagsdruck-
sache 20/14598, dass die Bundesministerin des Auswärtigen Kenntnis 
habe von der veränderten Weisungslage, „die die aktuelle Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichts Berlin sowie des Oberverwaltungsge-
richts Berlin nachvollzieht“, obwohl die Weisungsänderung nach Auffas-
sung der Fragestellenden die Rechtsprechung nicht „nachvollzogen“ hat, 
sondern ihr vorausging (bitte begründet ausführen)?

Die Fragen 12 bis 14 werden gemeinsam beantwortet.
Die Weisung aus dem November des Jahres 2024 steht in Einklang mit der er-
gangenen Rechtsprechung.

15. In welcher Weise wurde die Bundesministerin des Auswärtigen über die 
Weisungsänderung vom 8. November 2024, die zunächst ohne ihre 
Kenntnis geschah (siehe Vorbemerkung der Fragesteller), unterrichtet?

a) Warum hatte wer entschieden, dass die Bundesaußenministerin über 
diese nach Auffassung der Fragestellenden bedeutende Weisungsän-
derung mit schwerwiegenden negativen Folgen für die Betroffenen 
(siehe Vorbemerkung der Fragesteller) zunächst nicht unterrichtet 
und nicht um ihr Einverständnis gebeten werden soll, wer ist hierfür 
verantwortlich (bitte so genau wie möglich darlegen, gegebenenfalls 
ohne Namensnennung)?

Die Fragen 15 und 15a werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und auf die Antworten zu 
den Fragen 10 und 12 verwiesen.
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b) Wann genau wurde die Bundesaußenministerin über die Weisungsän-
derung informiert (bitte ein Datum nennen), und geschah dies erst in-
folge der Beschwerden zu fehlenden Antworten zur Kenntnis und 
Rolle der Bundesaußenministerin auf die Schriftliche Frage 31 der Ab-
geordneten Clara Bünger auf Bundestagsdrucksache 20/13973 (siehe 
Vorbemerkung der Fragesteller) oder wurde sie bereits im Zuge der 
ersten Beantwortung dieser Schriftlichen Frage informiert (bitte so ge-
nau wie möglich darlegen)?

c) Hat die Bundesaußenministerin entschieden, dass in der ursprüng-
lichen Antwort auf die genannte Schriftliche Frage ihre Kenntnis und 
Rolle in Bezug auf die geänderte Praxis keine Erwähnung finden sol-
len (siehe Vorbemerkung der Fragesteller), oder auf wessen Veranlas-
sung hin geschah dies, wer trägt hierfür die Verantwortung, auch dafür, 
dass es auf die erste diesbezügliche Beschwerde hin erneut keine ent-
sprechenden Ausführungen gab (siehe Vorbemerkung der Fragesteller; 
bitte ausführen)?

d) Ist die Bundesaußenministerin über die dreimaligen Beschwerden der 
Abgeordneten Clara Bünger über die unzureichende Beantwortung 
ihrer Schriftlichen Frage in Bezug auf die Kenntnis und Rolle der 
Bundesaußenministerin informiert worden (wenn ja, wann genau, bitte 
mit Datum angeben), und was hat die Bundesaußenministerin darauf-
hin gegebenenfalls entschieden, wie diese Nachfragen beantwortet 
werden sollen (bitte darlegen)?

e) In welcher Weise ist die Bundesaußenministerin über die geänderte 
Weisungslage informiert worden, ist ihr gegenüber insbesondere der 
Eindruck erweckt worden, dass die Weisungsänderung ein „Nachvoll-
zug“ der Rechtsprechung gewesen sei (siehe die Wortwahl und Dar-
stellung zu den Fragen 26 bis 26d bei der Nachbeantwortung des Aus-
wärtigen Amts vom 10. Februar 2025), was nach Auffassung der Fra-
gestellenden eine irreführende Darstellung wäre (siehe oben)?

f) Ist der Bundesministerin des Auswärtigen (inzwischen) bewusst, dass 
eine Rückkehr zur vorherigen Praxis in Bezug auf Sondertermine bei 
bevorstehender Volljährigkeit – so die Auffassung der Fragestellen-
den – jederzeit rechtlich und praktisch möglich wäre (bitte darlegen), 
und wird sie vor diesem Hintergrund eine Rückkehr zur vorherigen 
Praxis anordnen, und wenn nein, warum nicht (bitte ausführen)?

Die Fragen 15b bis 15f werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesministerin wurde zeitnah über die Weisung unterrichtet. Eine Unter-
richtung der Bundesministerin über den genannten Einzelvorgang des parla-
mentarischen Fragewesens erfolgte nicht.
Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und auf die Antwort zu 
Frage 12 verwiesen.
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16. Auf welche Datenlage stützt die Bundesregierung ihre Begründung für 
die am 6. November 2024 erlassene Weisung, wonach Termine zur Bean-
tragung eines Familiennachzugsvisum nur noch chronologisch vergeben 
werden sollen und insbesondere die bevorstehende Volljährigkeit der Re-
ferenzperson keine Sonderterminvergabe mehr begründen soll, wenn sie 
nach eigenen Angaben keine Statistiken über die Vergabe von Sonderter-
minen führt (vgl. Antwort zu Frage 14 auf Bundestagsdrucksache 
20/14598), zugleich aber die Weisung vordergründig damit begründet, 
solche Sondertermine würden zu einer längeren Wartezeit für andere An-
tragstellende führen (bitte möglichst konkret ausführen)?

Die Vergabe von Sonderterminen außerhalb der chronologischen geführten 
Warteliste abhängig vom Registrierungsdatum verlängert die Wartezeit der auf 
der chronologisch geführten Liste befindlichen Personen.

17. Stimmt die Bundesregierung der Auffassung von Pro Asyl zu (vgl. www.
proasyl.de/news/verzweiflung-jugendliche-verlieren-unverschuldet-das-r
echt-auf-den-nachzug-ihrer-eltern/), dass Beratungsstellen und Betroffe-
ne angesichts einer langjährig geübten Praxis darauf vertrauen konnten, 
dass in Familiennachzugsfällen zu unbegleiteten Minderjährigen mit sub-
sidiärem Schutzstatus kurz vor dem 18. Geburtstag Sondertermine zur 
Visumsbeantragung erteilt werden, wenn nein, warum nicht, und wenn 
ja, warum wurde die fragliche Änderung gegebenenfalls nicht im Vorfeld 
angekündigt und transparent gemacht, damit sich Betroffene gegebenen-
falls auf diese Änderung einstellen und darauf regieren können (bitte 
ausführen)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 26 der Kleinen Anfrage 
20/13997 auf Bundestagsdrucksache 20/14598 verwiesen.

18. Warum soll nach Auffassung der Bundesregierung bei der Frage, ob ein 
Sondertermin für eine priorisierte Visumsbearbeitung erteilt wird, nicht 
mehr berücksichtigt werden, ob durch die nichtpriorisierte Bearbeitung 
das Menschenrecht auf Familienleben und entsprechende Rechtsansprü-
che unwiderruflich verloren gehen, obwohl die Betroffenen keinen Ein-
fluss auf die Zeit der Bearbeitung ihrer Anträge haben und unbegleitete 
Minderjährige, unabhängig von ihrem konkreten Alter, auch nach EU-
Recht als besonders vulnerable Gruppe anerkannt werden (bitte begrün-
den)?

19. Warum soll es nach Auffassung der Bundesregierung nicht möglich sein, 
sowohl die besonderen Belange von unter 14-jährigen Kindern als auch 
die besonderen Interessen von kurz vor der Volljährigkeit stehenden 
Jugendlichen, ihr Recht auf Familienleben mit ihren Eltern nicht unwi-
derruflich zu verlieren, beim Familiennachzug zu subsidiär Schutzbe-
rechtigten gleichermaßen zu berücksichtigen (bitte nachvollziehbar dar-
legen)?

Die Fragen 18 und 19 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die Antwort zu 
Frage 12 verwiesen.
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20. Inwiefern berücksichtigt die Bundesregierung bzw. die zuständige Bun-
desaußenministerin bei der Frage, ob die Weisungsänderung vom 8. No-
vember 2024 zurückgenommen werden soll, dass der maßgebliche Wort-
laut von § 36a Absatz 2 Nummer 2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
bestimmt, dass humanitäre Gründe für die Ermöglichung des Familien-
nachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten dann vorliegen, wenn „ein 
minderjähriges lediges Kind betroffen ist“ – was auch bei kurz vor der 
Volljährigkeit stehenden Kindern der Fall ist (so auch die Begründung 
auf Bundestagsdrucksache 19/2438, S. 23 f.: „solange er das 18. Lebens-
jahr nicht vollendet hat“; bitte ausführen)?

21. Inwiefern wird bei der Frage, ob die genannte Weisungsänderung wieder 
zurückgenommen werden soll, berücksichtigt, dass nach der Gesetzesbe-
gründung (a. a. O.) das Bundesverwaltungsamt bei der Prüfung, ob hu-
manitäre Gründe für einen Nachzug vorliegen, eine „Prüfung aller rele-
vanten Aspekte des jeweiligen Einzelfalls“ vornehmen muss, d. h., dass 
nach Auffassung der Fragestellenden nicht nur die besonderen Interessen 
unter 14-jähriger Kinder, sondern auch die Interessen der fast Volljähri-
gen, ihre Nachzugsrechte nicht dauerhaft zu verlieren, selbstverständlich 
berücksichtigt werden müssen (bitte ausführen und begründen)?

Die Fragen 20 und 21 werden gemeinsam beantwortet.
Eine Rücknahme der Weisung wird derzeit nicht geprüft. Das Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg hat in mehreren Beschlüssen bestätigt, dass 
Anträge vulnerabler Gruppen, wie bereits in früheren Antworten näher ausge-
führt, vorrangig zu bearbeiten sind. Es wird im Übrigen auf die Vorbemerkung 
der Bundesregierung und die Antwort zu Frage 12 sowie auf die Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 27 der Kleinen Anfrage 20/13997 auf Bundestags-
drucksache 20/14598 verwiesen.

22. Inwiefern teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellenden 
bzw. auch von Stimmen in der Wissenschaft (vgl. mediendienst-integrati
on.de/artikel/was-bedeutet-ein-stopp-des-familiennachzugs.html), dass 
die familiäre Einbindung ein kriminalitätshemmender Faktor ist, d. h., 
dass die Wahrscheinlichkeit von Kriminalität zunimmt, wenn Personen 
familiär nicht eingebunden sind und keine elterliche Erziehung erfahren 
(bitte begründen), und wird nicht zuletzt vor diesem Hintergrund die 
Weisungsänderung vom 8. November 2024 wieder zurückgenommen, 
um auch sicherheitspolitischen Erwägungen auf diese Weise Rechnung 
zu tragen (bitte begründen)?

Es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die Antwort zu 
Frage 12 sowie auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 27 der Kleinen 
Anfrage 20/13997 auf Bundestagsdrucksache 20/14598 verwiesen.

23. Wie viele Visa zum Familiennachzug wurden 2024 erteilt (bitte nach 
Nachzug zu Asylberechtigten, Flüchtlingen, subsidiär Geschützten, 
Nachzug zu Deutschen sowie Nachzug zu Ausländerinnen und Auslän-
dern, die keinen internationalen Schutz, sondern einen anderen Aufent-
haltstitel, etwa Studium, Arbeit etc. haben; bitte auch nach den 15 wich-
tigsten Asylherkunftsländern differenzieren)?

Die erbetene Aufschlüsselung kann der Anlage 2 entnommen werden.*

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/15151 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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24. Wie viele Visa bzw. Aufenthaltserlaubnisse nach § 36 Absatz 1 bzw. 2 
des Aufenthaltsgesetzes (bitte differenzieren und, soweit möglich, nach 
dem Aufenthaltsstatus der Stammberechtigten aufschlüsseln) wurden 
2024 erteilt (bitte jeweils die 15 wichtigsten Herkunftsländer angeben), 
und wie viele Minder- bzw. Volljährige und wie viele männliche und 
weibliche Personen waren unter jenen, denen nach § 36 Absatz  2 
AufenthG Visa bzw. Aufenthaltstitel erteilt wurden (bitte wie zuvor dif-
ferenzieren)?

Die erbetenen Aufschlüsselungen können den Anlagen 3 (betreffend Visa) und 
4 (betreffend Aufenthaltserlaubnisse) entnommen werden.*

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/15151 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Anlage 2 zu Frage 23 

23. Wie viele Visa zum Familiennachzug wurden 2024 erteilt (bitte nach Nachzug zu Asylberechtigten, Flüchtlingen, subsidiär Geschützten, Nachzug zu 

Deutschen sowie Nachzug zu Ausländerinnen und Ausländern, die keinen internationalen Schutz, sondern einen anderen Aufenthaltstitel, etwa Studium, 

Arbeit etc. haben; bitte auch nach den fünfzehn wichtigsten Asylherkunftsländern differenzieren)? 

 
Die folgende Tabelle enthält die erbetenen Zahlen in der Rangfolge der fünfzehn wichtigsten Asylherkunftsländer 2024. Dabei erfolgt eine weitere 

Differenzierung zum/zur Deutschen sowie Drittstaatsangehörigem mit einem anderen Aufenthaltstitel nur im Rahmen des Ehegattennachzugs, nicht für Kinder 

und Elternnachzug, bzw. Nachzug zu sonstigen Familienangehörigen. Eine statistische Auswertung nach Alter oder Geschlecht der Antragstellenden erfolgt 

nicht. 

 

Staatsangehörigkeit 

Allgemeiner 

Familien-

nachzug 

darunter:  

Ehegattennachzug 

zum/zur Drittstaats-

angehörigen 

darunter: 

Ehegatten-

nachzug zum/zur 

Deutschen 

Familien-

nachzug zu 

Asyl-

berechtigten 

Familiennachzug 

zu Flüchtlingen 

Familiennachzug 

zu subsidiär 

Schutz-

berechtigten 

Gesamt 

Syrien 6.201 1.705 2.935 12 2.712 10.764 20.089 

Afghanistan 1.499 733 282 38 898 178 2.613 

Türkei 12.977 5.509 2.513 17 1.634 32 14.660 

Irak 974 357 470 4 313 61 1.352 

Somalia 132 33 13 1 676 423 1.232 

Iran 4.091 2.446 339 18 323 7 4.439 

Ungeklärt 444 166 169 7 45 5 501 

Russland 3.738 1.664 870 0 0 2 3.740 

Kolumbien 564 207 170 0 0 0 564 

Eritrea 162 78 31 9 1.001 123 1.295 



Anlage 2 zu Frage 23 

Staatsangehörigkeit 

Allgemeiner 

Familien-

nachzug 

darunter:  

Ehegattennachzug 

zum/zur Drittstaats-

angehörigen 

darunter: 

Ehegatten-

nachzug zum/zur 

Deutschen 

Familien-

nachzug zu 

Asyl-

berechtigten 

Familiennachzug 

zu Flüchtlingen 

Familiennachzug 

zu subsidiär 

Schutz-

berechtigten 

Gesamt 

Guinea 144 68 37 9 29 26 208 

Venezuela 150 58 61 0 0 0 150 

Georgien 310 136 76 0 1 0 311 

Nigeria 759 323 151 6 12 8 785 

Algerien 624 291 183 0 4 1 629 

Gesamt 2024 

(einschließlich der weiteren 

nicht aufgeführten 

Herkunftsstaaten) 

102.392 46.444 17.794 288 8.939 12.056 123.675 

 



Anlage 3 zu Frage 24 

24. Wie viele Visa bzw. Aufenthaltserlaubnisse nach § 36 Absatz 1 bzw. 2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG, bitte differenzieren und soweit möglich nach dem 

Aufenthaltsstatus der Stammberechtigten aufschlüsseln) wurden 2024 erteilt (bitte jeweils die fünfzehn wichtigsten Herkunftsländer angeben)? Wie viele 

Minder-bzw. Volljährige und wie viele männliche und weibliche Personen waren unter jenen, denen nach § 36 Absatz 2 AufenthG Visa bzw. Aufenthaltstitel 

erteilt wurden (bitte wie oben differenzieren)? 

 

Antwortteil zu Frage 24 (hinsichtlich Visa): 

Die folgende Tabelle enthält die Reihenfolge der fünfzehn wichtigsten Herkunftsländer nach Gesamtzahl der erteilten Visa. Eine statistische Auswertung nach 

Alter, Geschlecht der Antragstellenden sowie dem Aufenthaltsstatus der Stammberechtigten erfolgt nicht. 

Elternnachzug 2024 nach § 36 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz 

Staatsangehörigkeit 
Sonstiger 

Familiennachzug 
Familiennachzug zu 

Asylberechtigten 

Familiennachzug zu 
anerkannten 
Flüchtlingen 

Familiennachzug 
zu subsidiär 

Schutzberechtigten 
Gesamt 

Türkei 1.158 1 38 279 1.476 

Libanon 130 0 42 917 1.089 

Irak 40 0 8 259 307 

China 111 0 0 0 111 

Pakistan 43 0 55 8 106 

Philippinen 101 0 0 0 101 

Russland 94 0 0 0 94 

Tunesien 87 0 0 0 87 

Thailand 86 0 0 0 86 

Serbien 80 0 0 0 80 

Ägypten 63 0 2 9 74 

Vietnam 70 0 0 0 70 

Kenia 38 0 24 6 68 

Jordanien 44 0 1 16 61 



Anlage 3 zu Frage 24 

Mexiko 59 0 0 0 59 
Gesamt 2024 
(einschließlich der weiteren nicht aufgeführten 
Herkunftsstaaten) 

3.421 5 199 1.525 5.150 

 

 

Nachzug sonstiger Familienangehöriger 2024 nach § 36 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz 

Staatsangehörigkeit 
Sonstiger 

Familiennachzug 
Familiennachzug zu 

Asylberechtigten 

Familiennachzug zu 
anerkannten 
Flüchtlingen 

Familiennachzug 
zu subsidiär 

Schutzberechtigten 
Gesamt 

Pakistan 107 3 33 6 149 

Türkei 70 0 1 2 73 

Jordanien 54 0 0 6 60 

Libanon 30 0 10 2 42 

Kenia 0 0 28 2 30 

Irak 11 0 2 1 14 

Thailand 13 0 0 0 13 

Tunesien 10 0 0 0 10 

China 9 0 0 0 9 

Kolumbien 9 0 0 0 9 

Senegal 9 0 0 0 9 

Indien 8 0 0 0 8 

Ägypten 4 0 4 0 8 

Ecuador 7 0 0 0 7 

Ghana 7 0 0 0 7 
Gesamt 2024 (einschließlich der weiteren nicht 
aufgeführten Herkunftsstaaten) 

445 3 84 19 551 

 



Anlage 4 zu Frage 24 

24. Wie viele Visa bzw. Aufenthaltserlaubnisse nach § 36 Absatz 1 bzw. 2 des Aufenthaltsgesetzes 

(AufenthG, bitte differenzieren und soweit möglich nach dem Aufenthaltsstatus der 

Stammberechtigten aufschlüsseln) wurden 2024 erteilt (bitte jeweils die fünfzehn wichtigsten 

Herkunftsländer angeben)? Wie viele Minder-bzw. Volljährige und wie viele männliche und 

weibliche Personen waren unter jenen, denen nach § 36 Absatz 2 AufenthG Visa bzw. 

Aufenthaltstitel erteilt wurden (bitte wie oben differenzieren)? 

 

Antwortteil zu Frage 24 (hinsichtlich Aufenthaltserlaubnisse): 

Zum Stichtag 28. Februar 2025 waren im Ausländerzentralregister (AZR) 2.958 Personen erfasst, die im 

Jahr 2024 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 36 Absatz 1 oder 2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 

erhalten haben. Angaben zum Aufenthaltsstatus der Stammberechtigten im Sinne der Fragestellung 

werden im AZR nicht erfasst. Die weiteren Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen 

werden: 

 

Erteilungsjahr 
nach § 36 Abs. 1 AufenthG 

(Nachzug von Eltern) 

nach § 36 Abs. 2 AufenthG 
(Nachzug sonstiger 

Familienangehörige) 
Summe 

2024 686 2.272 2.958 

 

Staatsangehörigkeit 2024 

Summe 2.958 
darunter: 
Syrien 547 
Irak 275 
Ghana 249 
Nigeria 208 
Türkei 180 
Afghanistan 137 
Russland 120 
Serbien 90 
Somalia 84 
Kosovo 77 
Vietnam 73 
Bosnien und Herzegowina 51 
Iran 47 
Nordmazedonien 45 
Ukraine 44 
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Staatsangehörigkeit 

nach § 36 Abs. 2 AufenthG (Nachzug sonstiger 
Familienangehöriger) 

2024 

männlich weiblich unbekannt Summe 

gesamt 1.051 1.218 3 2.272 
darunter: 
Syrien 148 182   330 
Ghana 177 65 1 243 
Nigeria 146 39   185 
Türkei 51 115 2 168 
Russland 28 87   115 
Irak 48 62   110 
Serbien 47 40   87 
Afghanistan 36 41   77 
Kosovo 27 49   76 
Vietnam 51 20   71 
Somalia 27 27   54 
Bosnien und Herzegowina 19 32   51 
Albanien 14 29   43 
Nordmazedonien 17 26   43 
Ukraine 13 26   39 

 

Staatsangehörigkeit 

nach § 36 Abs. 2 AufenthG (Nachzug sonstiger 
Familienangehöriger) 

2024 Summe 
minderjährig volljährig 

gesamt 354 1.918 2.272 
darunter: 
Syrien 118 212 330 
Ghana 12 231 243 
Nigeria 21 164 185 
Türkei 12 156 168 
Russland 6 109 115 
Irak 19 91 110 
Serbien 10 77 87 
Afghanistan 17 60 77 
Kosovo 6 70 76 
Vietnam 2 69 71 
Somalia 18 36 54 
Bosnien und 

 
4 47 51 

Nordmazedonien 4 39 43 
Albanien 6 37 43 
Ukraine 9 30 39 
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